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Amtliche Bekanntmachungen der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

Alle	Amtlichen Bekanntmachungen	der	Kassenärztlichen Vereinigung 
Nordrhein	–	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	–	finden	Sie	im		
Internet	unter	www.kvno.de	(§	16	der	Satzung).

Dort	erfolgen	in	der	Rubrik	„Amtliche	Bekanntmachungen“	sämtliche	
Veröffentlichungen	insbesondere	der	Satzung	und	sonstiger	allgemei-
ner	Bestimmungen	wie	dem	Honorarverteilungsmaßstab (HVM) sowie	
der	Verträge	und	Richtlinien,	soweit	sie	Rechte	und	Pflichten	der	
	Mitglieder	betreffen.

Kurzlink: www.kvno.de/bekanntmachungen 

Die	Bekanntmachungen	treten	–	soweit	in	der	Bekanntmachung	kein	
anderer	Zeitpunkt	festgesetzt	ist	–	am	achten	Tage	nach	der	Veröffent-
lichung	(Einstelldatum	ins	Internet)	in	Kraft.	

Ausschreibung von Vertragsarztsitzen

In	den	Amtlichen	Bekanntmachungen	werden	alle	im	Landesteil	Nord-
rhein	nachzubesetzenden	Sitze von Vertragsärzten oder Psychothera-
peuten	mit	der	geltenden	Bewerbungsfrist ausgeschrieben	(§	103		
Abs.	4	Satz	1	SGB	V).

Bedarfsplanung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen

In	den	Amtlichen	Bekanntmachungen	wird	die	Anordnung	und	Auf-
hebung	von	Zulassungsbeschränkungen	auf	Beschluss	des	Landes-
ausschusses	der	Ärzte	und	Krankenkassen	veröffentlicht	(§§	16	Abs.	7,		
16	b	Abs.	4	Ärzte-ZV).




